
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 817 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land HNordrhein-Westfalen 

(VWVIG NRW) bleibt unberührt. 



Satzung vom 10.04.2025 

zur Änderung der Wahlordnung vom 12.12.2024 für die am 14.09.2025 
stattfindende Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder 

(1. Änderungssatzung) 

Aufgrund der 88 7, 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 
2024, hat der Rat der Stadt Hückelhoven am 09.04.2025 die folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Wahlordnung vom 12.12.2024 für die am 14.09.2025 stattfindende Wahl der direkt in den 
Integrationsrat zu wählenden Mitglieder wird wie folgt geändert: 

1. In $& 10 Absatz 11 wird die Angabe „59.“ durch die Angabe „69.“ ersetzt. 

2. In 8& 10 Absatz 12 wird die Angabe „47.“ durch die Angabe „58.“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Satzung vom 10.04.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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